
Zusammenhangs der Taten, soziale Verhaltensweise in 
der Arbeit, Familie und Freizeit, soziales Milieu, 
staatliche und gesellschaftliche Bemühungen und Ver
halten des Angeklagten hierzu — wird das Kreis
gericht ein umfassendes Bild über den Angeklagten 
gewinnen und Charakter und Schwere der letzten 
Straftat real einschätzen können.
Auf dieser Grundlage ist die Strafzumessung erneut 
vorzunehmen. Je nach dem Ergebnis der weiteren 
Sachaufklärung ist eine Strafe auszusprechen, deren 
untere Grenze bei einem Jahr Gefängnis liegt.

§ 200 StPO; § 223 a StGB.
1. Die Prüfung, welcher konkrete Zusammenhang zwi
schen früheren Straftaten und einer erneuten Tat be
steht, ist für die Einschätzung der Schwere des Delikts 
und damit für die Bemessung der Strafe sowie für die 
vom Gericht zu gebenden Hinweise für die Gestaltung 
des Erziehungs- und Selbsterziehungsprozesses erforder
lich.
2. Bei der Feststellung der Ursachen und Bedingungen 
wiederholter Straffälligkeit müssen auch die in voran
gegangenen Strafverfahren festgestellten Ursachen und 
begünstigenden Bedingungen früherer Straftaten in die 
Beurteilung einbezogen werden.
3. Auch bei wiederholter Begehung unterschiedlicher 
Straftaten kann zwischen diesen ein konkreter Zusam
menhang bestehen, so z. B. wenn sowohl die früheren 
Straftaten als auch die erneute Tat auf einer allgemein 
negativen Einstellung zu den gesellschaftlichen Verhal
tensnormen beruhen.
4. Bei wiederholter Straffälligkeit kommt eine Straf
verschärfung dann in Betracht, wenn das böswillige 
Sichhinwegsetzen des Rückfalltäters über die gesell
schaftlichen Anforderungen bzw. die hartnäckige Miß
achtung der Gesetze in der erneuten Straftat seine Fort
setzung fand, so daß die Rückfälligkeit einen tatbezo
genen Umstand darstellt, der in die Schwere der Tat 
eingeht.
5. Zur Strafzumessung bei gefährlicher Körperverlet
zung unter Berücksichtigung erheblicher Folgen und 
einer außerordentlich brutalen Begehungsweise.
OG, Urt. vom 23. Juni 1967 - 5 Zst 13/67.
Die miteinander befreundeten Angeklagten sind mehr
fach vorbestraft. E. wurde sechsmal, vorwiegend wegen 
Eigentumsdelikten, zu Freiheitsstrafen verurteilt; K. 
wurde zweimal wegen Körperverletzung und einmal 
wegen Diebstahls bestraft.
Am 16. September 1966 besuchten die Angeklagten 
mehrere Gaststätten. Als sie gegen 19 Uhr auf der 
Straße mehrere Bürger überholten, stieß K. den 83jäh
rigen Bürger W. und den Zeugen Kurt Wa. ohne jeden 
Anlaß zu Boden. Danach ergriff er Erich Wa. am Jackett, 
schüttelte ihn mehrfach heftig hin und her, stieß ihn 
wiederholt gegen eine Hauswand und schlug ihm mehr
mals mit der Faust in das Gesicht. Der Geschädigte 
stürzte zu Boden und blieb liegen.
Der Angeklagte E. hatte diesen Vorfall beobachtet. Er 
stieß umherstehende Bürger zur Seite und trat mehr
mals auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. 
Dabei war es ihm gleichgültig, wohin er traf. Anschlie
ßend zog er den Geschädigten hoch. Der Angeklagte K. 
schlug erneut mehrmals mit den Fäusten auf den Ge
schädigten ein, bis dieser von E. wieder zu Boden ge
worfen wurde. K. schlug völlig unkontrolliert und hem
mungslos um sich. Dabei versetzte er auch dem Zeugen 
L. einen Schlag an den Kopf. Nur durch die gemein
samen Bemühungen mehrerer Bürger und Volkspoli
zisten konnte der Angeklagte K. von weiteren Tätlich
keiten abgehalten werden.
Erich Wa. wurde 'bewußtlos in das Krankenhaus einge
liefert. Er erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und 
blutete aus Nase und Mund. Die Nase war extrem de

formiert. Am rechten Auge befanden sich ein ausge
dehnter Bluterguß und am Kopf mehrere Schürfwun
den. Außerdem bestand eine Kieferklemme. Auf Grund 
dieser Verletzungen schwebte der Geschädigte zunächst 
in Lebensgefahr. Erst am Morgen des darauffolgenden 
Tages war er wieder ansprechbar. Bis zum 10. Oktober 
1966 befand er sich in stationärer Behandlung; bis zum
7. November 1966 war er krank geschrieben.
Der Geschädigte L. mußte wegen einer Platzwunde an 
der Schläfe ebenfalls ärztlich behandelt werden.
Auf Grund dieses Sachverhaltes hat das Kreisgericht 
wegen gefährlicher Körperverletzung (§ 223 a StGB) den 
Angeklagten K. zu zwei Jahren und sechs Monaten und 
den Angeklagten E. zu einem Jahr und sechs Monaten 
Gefängnis verurteilt.
Gegen diese Entscheidung richtet sich der zuungunsten 
der Angeklagten gestellte Kassationsantrag des Präsi
denten des Obersten Gerichts, mit dem ungenügende 
Sachaufklärung und gröblich unrichtige Strafzumessung 
gerügt werden. Der Antrag hatte Erfolg.

A u s d e n G r ü n d e n  :
Das Kreisgericht hat zwar das objektive Tatgeschehen 
umfassend aufgeklärt und richtig festgestellt, es hat 
jedoch die wesentlichen Ursachen und Bedingungen der 
wiederholten Straffälligkeit beider Angeklagter nicht 
erforscht. Es hat lediglich die Art und Anzahl der Vor
strafen an Hand des Strafregisterauszugs und der An
gaben der Angeklagten ermittelt und diese als Fakten 
in seiner Entscheidung erwähnt, ohne jedoch zu prüfen, 
welcher konkrete Zusammenhang zwischen früheren 
Straftaten und erneuter Tatbegehung besteht. Deshalb 
konnte es auch die Feststellungen, die sich daraus er
geben hätten, bei der Einschätzung der Schwere des De
likts und der Strafzumessung nicht berücksichtigen und 
keine Hinweise für die Gestaltung des Erziehungs- und 
Selbsterziehungsprozesses während und nach der Straf
verbüßung herausarbeiten.
Das Gericht darf sich bei der Feststellung der wesent
lichen Ursachen und Bedingungen wiederholter Straf
fälligkeit nicht auf die letzte Tat beschränken. Es müs
sen auch 'die in den Vorverfahren festgestellten Ur
sachen, die den Vortaten zugrunde lagen, und die Be
dingungen, die ihre Begehung begünstigten^ in die Be
urteilung durch das Gericht einbezogen werden, weil 
nur dadurch mit hinreichender Sicherheit festgestellt 
werden kann, worauf das mehrfache gesetzwidrige Ver
halten des jeweiligen Täters konkret beruht.
Das Kreisgericht wird die Sachverhaltsaufklärung und 
-feststellung in dem genannten Umfang in der erneu
ten Hauptverhandlung nachzuholen haben. Es hat zu 
diesem Zweck sämtliche Vorstrafenakten, ggf. auch Un
terlagen über die Wiedereingliederung, beizuziehen und 
deren Inhalt — soweit er für die Entscheidung von Be
deutung ist — zum Gegenstand der Beweisaufnahme 
zu machen. Es hat auch zu prüfen, ob die Einbeziehung 
gesellschaftlicher Kräfte aus den Vorverfahren erfor
derlich ist. Dabei ist festzustellen, welcher innere Zu
sammenhang zwischen den Vortaten und der letzten 
Straftat besteht, der dann für die Beurteilung der 
Schwere des Delikts und die Strafzumessung bedeut
sam ist. Dabei hat das Kreisgericht zu beachten, daß 
auch bei der Begehung unterschiedlicher Straftaten — 
E. ist bisher noch nicht wegen Körperverletzung verur
teilt worden — vielfach ein konkreter Zusammenhang 
besteht, z. B. zwischen der asozialen Lebensweise des 
Täters, die auf einer allgemein negativen Einstellung 
zu den gesellschaftlichen Verhaltensnormen beruht, und 
der wiederholten Begehung von Straftaten unterschied
lichen Charakters. Die bisher getroffenen Feststellun
gen deuten darauf hin, daß beide Angeklagte ein aso
ziales, die gesellschaftlichen Anforderungen negieren
des Leben führten, das Grundlage und Ausgangspunkt 
ihrer wiederholten Straffälligkeit war.
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